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Stellungnahme 
des Bundesrates 

Entwurf eines Gesetzes zur Regelung der Entsendung von 
Kraftfahrern und Kraftfahrerinnen im Straßenverkehrssektor und 
zur grenzüberschreitenden Durchsetzung des Entsenderechts 

Der Bundesrat hat in seiner 1033. Sitzung am 12. Mai 2023 beschlossen, zu dem 

Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu 

nehmen: 

1. Zu Artikel 1 Nummer 9 (§ 27 Nummer 6 Buchstabe c AEntG) 

In Artikel 1 Nummer 9 ist in § 27 Nummer 6 Buchstabe c das Wort „Beklag-

ten“ durch das Wort „Betroffenen“ und das Wort „Versäumnisentscheidung“ 

durch die Wörter „Entscheidung nach § 74 Absatz 2 des Gesetzes über Ord-

nungswidrigkeiten“ zu ersetzen. 

Begründung: 

§ 27 AEntG behandelt ausgehende Ersuchen um Zustellung von Dokumenten 
und Vollstreckung von Geldbußen, die einem Arbeitgeber mit Sitz in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder des Europäischen Wirt-
schaftsraums wegen des Verstoßes gegen die auf die Entsendung von Arbeit-
nehmern und Arbeitnehmerinnen im Inland anzuwendenden Rechtsvorschriften 
auferlegt wurden. Es handelt sich mithin um Geldbußen, die in einem deut-
schen Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den betroffenen Arbeitgeber ver-
hängt worden sind.  

Das deutsche Ordnungswidrigkeitenrecht kennt die Begrifflichkeiten „Beklag-
te“, „Beklagter“ sowie „Beklagten“ und „Versäumnisentscheidung“ nicht. Die-
se Begrifflichkeiten finden im deutschen Recht nur im Rahmen des Zivilpro-
zessrechts Anwendung. Daher sind diese Begrifflichkeiten durch „Betroffenen“ 
und „Entscheidung nach § 74 Absatz 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkei-
ten“ zu ersetzen. 
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2. Zu Artikel 1 Nummer 9 (§ 30 Absatz 2 Nummer 1 AEntG) 

In Artikel 1 Nummer 9 ist in § 30 Absatz 2 Nummer 1 nach dem Wort „Geld-

buße“ das Wort „offensichtlich“ einzufügen. 

Begründung: 

Artikel 17 Unterabsatz 2 Buchstabe a der Durchsetzungsrichtlinie 2014/67/EU 
normiert als Ablehnungsgrund nur eine offensichtliche Unverhältnismäßigkeit. 
Die bloße Unverhältnismäßigkeit genügt als Ablehnungsgrund hingegen nicht. 

3. Zu Artikel 1 Nummer 9 (§§ 24 bis 30 AEntG) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens zu prü-

fen, ob die Vorschriften in Artikel 1 Nummer 9 – dem neu einzufügenden Ab-

schnitt 7 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes – obsolet sind, soweit ausgehende 

Ersuchen um Zustellung von Dokumenten oder Vollstreckung von Geldbußen, 

die einem Arbeitgeber mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-

schen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums wegen des Verstoßes ge-

gen die auf die Entsendung von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen im In-

land anzuwendenden Rechtsvorschriften auferlegt wurden, betroffen sind. 

Begründung: 

Gemäß § 24 Satz 2 AEntG wird der Anwendungsbereich des neu einzufügen-
den Abschnitts 7 dahingehend begrenzt, dass Regelungen zur Behandlung von 
Ersuchen um Zustellung von Dokumenten oder um Vollstreckung von finanzi-
ellen Verwaltungssanktionen oder Geldbußen in anderen Gesetzen, insbeson-
dere dem Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRG), oder 
völkerrechtlichen Verträgen vorgehen. Diese Beschränkung des Anwendungs-
bereichs war notwendig und geboten, um Widersprüche und Brüche mit beste-
henden Regelungswerken zu verhindern. 

Das IRG beinhaltet Regelungen zum Rechtshilfeverkehr mit dem Ausland in 
strafrechtlichen Angelegenheiten. Gemäß § 1 Absatz 2 IRG sind strafrechtliche 
Angelegenheiten auch Verfahren wegen einer Tat, die nach deutschem Recht 
als Ordnungswidrigkeit mit Geldbuße oder die nach ausländischem Recht mit 
einer vergleichbaren Sanktion bedroht ist, sofern über deren Festsetzung ein 
auch für Strafsachen zuständiges Gericht entscheiden kann. Für in Deutschland 
verhängte Geldbußen wegen des Verstoßes gegen die auf die Entsendung von 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern anzuwendenden Rechtsvorschriften 
handelt es sich mithin um strafrechtliche Angelegenheiten im Sinne von § 1 
Absatz 2 IRG, da in Deutschland über die Festsetzung von Geldbußen immer 
ein auch für Strafsachen zuständiges Gericht entscheiden kann (vergleiche § 68 
OWiG).  
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Bei im Ausland verhängten Geldbußen hängt die Qualifizierung als strafrecht-
liche Angelegenheit maßgeblich von der Ausgestaltung des ausländischen 
Rechts ab. 

Von den Regelungen der §§ 24 ff. AEntG sollen darüber hinaus nicht nur die 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union betroffen sein, sondern auch weitere 
Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums, namentlich Island, Liech-
tenstein und Norwegen, die durch die Durchsetzungsrichtlinie 2014/67/EU 
nicht verpflichtet sind. Mit diesen Staaten sind jedoch völkerrechtliche Verein-
barungen geschlossen worden, deren Geltung nicht einseitig durch den deut-
schen Gesetzgeber außer Kraft gesetzt werden kann.  

Das Verhältnis der in dem neu einzufügenden Abschnitt 7 enthaltenen Rege-
lungen zu den Regelungen des IRG und den völkerrechtlichen Verträgen muss-
te daher einer Klärung zugeführt werden. Mit dem vorgeschlagenen Geltungs-
vorrang wurde grundsätzlich eine angemessene Regelung geschaffen.  

Bei in Deutschland verhängten Geldbußen handelt es sich allerdings immer um 
strafrechtliche Angelegenheiten im Sinne von § 1 Absatz 2 IRG, da in 
Deutschland über die Festsetzung von Geldbußen immer ein auch für Strafsa-
chen zuständiges Gericht entscheiden kann (vergleiche § 68 OWiG). Ausweis-
lich § 28 Absatz 2 AEntG soll es sich bei den zuzustellenden Dokumenten im 
Sinne von § 24 Satz 1 Nummer 2 AEntG um solche handeln, die für die Fest-
setzung einer Geldbuße oder deren Vollstreckung erforderlich sind.  

Die entsprechenden Normen in dem neu zu schaffenden Abschnitt 7 dürften 
daher ohne tatsächlichen Anwendungsbereich und damit von vornherein obso-
let sein, soweit ausgehende Ersuchen betroffen sind. 

Aus diesem Grund sollte geprüft werden, ob § 24 Satz 1 Nummer 2, § 25 Ab-
satz 2 Satz 2, § 27 und § 28 AEntG gestrichen werden müssen. Bei den Vor-
schriften § 25 Absatz 3 und § 26 AEntG wäre die Streichung der Wörter „und 
ausgehender“ zu prüfen. Im Falle einer Streichung von § 27 AEntG müssten 
demgegenüber bei § 30 Absatz 1 Nummer 1 d AEntG die Angaben aufgelistet 
werden, die ein eingehendes Ersuchen enthalten soll. 

Die Einführung von Normen ohne tatsächlichen Anwendungsbereich sollte, 
auch im Hinblick auf mögliche Fehlvorstellungen beim Normadressaten, ver-
mieden werden. 


